
Der Rat der Stadt Siegen genehmigt folgende Dringlichkeitsentscheidung vom 
22.10.2002: 
 
Für die Wiederherstellung des Rehbachs wird überplanmäßig ein Betrag von 128.000 
Euro gem. § 82 GO NW bereitgestellt. 
 
Die Abwicklung der Maßnahme erfolgt - bis zur endgültigen Klärung der 
versicherungsrechtlichen Fragen - vorläufig über das für die Hochwasserschäden 
eingerichtete Vorschusskonto. Sollte es nicht oder nur teilbetraglich zu einer 
Kostenübernahme kommen, wird insoweit auf die Verwaltungsvorlage Nr. 2215/2002 
- Finanzierung der Auswirkungen der Starkregenfälle im Stadtgebiet - Bezug 
genommen.  
 
 




